
 

  



Antwort auf die Beschwerde von Teilnehmer Nr. 4 – David Strasmann  

vom 27.11.2020 – 20:39 Uhr UTC: 

Regel 8.2. des genutzten Regelwerkes besagt:  
Als gültige Wettbewerbsaufgabe gilt eine Fahrt, in der alle Teilnehmer eine faire Möglichkeit 
zu einem gültigen Start hatten, außer sie hatten sich aus dem Wettbewerb zurückgezogen 
oder wurden disqualifiziert. 
 
Am Beispiel der Corona- Verordnung des Landes Baden- Württemberg: 

- Verboten ist Wettkampf-, Mannschafts- und Kontaktsport 

 
 
Diese spezielle Regelung hat nach den in dieser Woche gefassten Beschlüssen der 
Landesregierung bis mindestens 20.12.2020 Bestand. 
 
Eine vergleichbare Regelung gilt in Bayern und Österreich. 
 
Mit dem Verbot von Wettkampfsport in einem großen Teil des Wettbewerbsgebietes ist die 
faire Möglichkeit eines Ballonstartes zu Wettbewerbszwecken nicht für alle Teilnehmer des 
Wettbewerbes gegeben. Aus diesem Grund wurden die Aufgaben 8 – 11 gestrichen. 
 
Hiermit wird die Beschwerde zurückgewiesen. 
 
Sylvia Meinl 
Wettbewerbsleitung 


